
Weist das eFZ keine einschlägigen Einträge auf, wird das Datum der Einsichtnahme und das Ausstellungsdatum 
durch den Mitgliederservice in der namentlichen Mitgliedermeldung (NaMi) dokumentiert und das eFZ im Anschluss
an die Einsichtnahme vernichtet. Bei Einsichtnahme darf das Ausstellungsdatum des eFZ nicht länger
zurückliegen als drei Monate.

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html

